
 
Rahmenvereinbarung zur Sportförderung für die Jahre  2006 bis 2010 
 
 
1. Der Senat sichert dem HSB zu, dass im Bereich der Sportförderung während des 

o.g. Zeitraums über die jetzt vereinbarten Einsparungen hinaus keine weiteren 
Konsolidierungsbeiträge in die Haushaltsplanentwürfe eingeplant werden.  

 
2. Der Hamburger Sport stellt die folgenden Einsparungen dar (in T€): 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 
 in Tsd. EUR  

Einsparung Verwaltung HSB 300 300 300 300 300 
      

Einsparung Betriebskosten HSB-
Sportschule  200 200 200 200 

      
Absenkung der Sachmittel für 

Sportplätze 270 270 270 270 270 
Schlüsselübernahme durch 

Vereine 160 160 160 160 160 
Übernahme der Sportplätze durch 

Vereine 440 880 1320 1320 1320 
Eigenbeitrag HSB (entfällt ab 

2011) 300 300 300 300 300 

Eigenbeitrag HSB   250 250 250 
      
Summe  1470 2110 2800 2800 2800 

 
3. Die Senat verpflichtet sich, im Rahmen des Projekts Interner Arbeitsmarkt (PIA) 

sicherzustellen, dass ab 2006 bis 2008 jeweils 1/3 des Platzwartpersonals (nach 
Abzug der Sportplätze, die in städtischer Verwaltung bleiben sollen: 80/3 
Personen, d.h. rd. 27 pro Jahr) abgebaut werden. Bei weniger Abbau liegt das 
Risiko bei der FHH; bei mehr Abbau kann der HSB rascher über dieses Element 
seine Konsolidierungsverpflichtungen erbringen. 

4. Der Senat wird die Verbesserung von Rahmenbedingungen anstreben, die neue 
Einnahmemöglichkeiten für den Sport eröffnen. Dazu gehören die Option der 
Vergabe von städtischen Flächen nach Erbbaurecht (statt Sportrahmenvertrag) 
und die Verbesserung für Werbeeinnahmen. 

5. Die FHH  wird in den Jahren 2007 bis 2010 gezielt Baumaßnahmen fördern, die 
zum effizienteren Betrieb von Sporteinrichtungen führen. Das Volumen wird pro 
Jahr 500 T € betragen. Die Vergabe erfolgt im Einvernehmen mit dem HSB.  

6. In Anerkennung bereits vorab erbrachter Einsparungen wird die 
Konsolidierungssumme für 2006 um 500 T € abgesenkt. 

7. Soweit der in den Jahren 2008 bis 2010 vorgesehene Eigenbeitrag des HSB von 
je 250 T € (Zeile 7) nicht oder nicht in vollem Umfang erbracht werden kann, ist 
eine Verschiebung auf die Jahre 2011, 2012 und 2013 möglich. 

 


